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Einwohnergemeinde Zermatt

Aufhebung öffentliche Kehrichtsammelstelle
«The Dude» per 31. Oktober 2023

Auswertung Auslastung
Seit dem 1. Oktober 2022 wird die Abfall-
bewirtschaftung «the right bin» durch die 
Einwohnergemeinde Zermatt in Eigenregie 
durchgeführt.
Die Auswertungen während des letzten Jah-
res haben gezeigt, dass seit der Realisierung 
der Gewerbesammelstelle «Untere Matten» 
(neben dem Denner) die Kehrichtsammel-
stelle «The Dude» bedeutend weniger Fre-
quenzen aufweist. Aus diesem Grund wurde 
entschieden, diese öffentliche Kehrichtsam-
melstelle aufzuheben.

Alternativstandorte
Die AnwohnerInnen werden gebeten, ab dem 
1. November 2023 die Kehrichtsammelstelle 
«Untere Matten» (neben dem Denner) zu be-
anspruchen, welche sich rund 120 Meter wei-
ter südlich befindet. Zum einen stehen hier 
grössere Pressen und Mulden zur Verfügung, 
und zum anderen können an dieser Sammel-
stelle zusätzlich die Wertstoffe Papier/Kar-
ton, Weissblech/Dosen und Küchenabfälle 
entsorgt werden. Alternativ kann auch die 
Kehrichtsammelstelle «Spiss» beansprucht 
werden, welche sich rund 140 Meter weiter 
nördlich befindet.

Wir danken für die Kenntnisnahme und 
stehen für zusätzliche Auskünfte gerne zur 
Verfügung (027 955 20 80 / info@zermatt-
entsorgung.ch).

Der Bevölkerung an 
der Spissstrasse steht 

für die Entsorgung von 
Hauskehricht, Glas 
und PET die öffent-

liche Kehrichtsammel-
stelle beim «The Dude» 

zur Verfügung. Die 
restlichen separat ge-

sammelten Wertstoffe 
wie Papier/Karton, 

Weissblech/Dosen und 
Küchenabfälle müssen 
jeweils an einem ande-
ren Standort entsorgt 

werden.
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Einwohnergemeinde Zermatt

Sträucher und Äste schneiden

Verdeckte Sicht und Behinderung  
für Schneeräumung
Äste und Sträucher können die Sicht für Fussgänger, Fahr-
zeuglenker und andere Strassenbenutzer auf den öffentli-
chen Strassen und Wegen beeinträchtigen.
Es ist daher ratsam, regelmässig Sträucher und Äste 
entlang von Strassen zu schneiden, damit sichergestellt 
werden kann, dass die Schneeräumung des Technischen 
Dienstes nicht behindert wird. Durch regelmässiges Zu-
rückschneiden kann verhindert werden, dass Äste und 
Zweige die  Schneepflüge behindern. Mit diesen vorbeu-
genden Massnahmen können zudem potenzielle Schäden 
an den Kommunalfahrzeugen vermieden werden.

Pflicht des Grundeigentümers
Gemäss Art. 172 des kantonalen Strassengesetzes müs-
sen die auf die Verkehrswege herausragenden Äste jedes 
Jahr vom Eigentümer bis auf 4,5 m oberhalb der Fahrbahn 
gelichtet werden. Ein vollständiges Stutzen der Äste kann 
durch die Behörde gefordert werden, wenn sie sonst die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Mauern, Zäune, Pflanzungen usw.
Seitens von Drittpersonen erhält die Einwohnergemein-
de Zermatt immer wieder Rückmeldungen, dass Pflan-
zen, Bäume oder Sträucher durch die Schneeräumung 
beschädigt wurden. Diesbezüglich verweisen wir auf fol-
gende Artikel des kantonalen Strassengesetzes:

Art. 166 Abs. 1 / Mauern Zäune a) Abstand und Höhe
Die Mauern und Abschrankungen dürfen nur in einem 
Abstand von mindestens 1,20 Metern vom Fahrbahnrand 
der kantonalen Verkehrswege und in einem solchen von 
60 Zentimetern von den übrigen Verkehrswegen erstellt, 
wiedererstellt oder erhöht werden.

Art. 169 Abs. 1 / Lebhäge – Abstand und Höhe
Lebhäge dürfen längs der kantonalen Verkehrswege nur 
in einem Abstand von mindestens ,.50 Metern erstellt oder 
wiederhergestellt werden. Für die anderen öffentlichen 
Verkehrswege beträgt die entsprechende Mindestdistanz 
90 Zentimeter.

Art. 171 Abs. 2 / Baumgärten a) Abstand
Auf dem an einen öffentlichen Verkehrsweg angrenzen-
den Gebiet darf in der Ebene kein Fruchtbaum näher als 
3 Meter, längs der Gebirgsstrassen näher als 2 Meter vom 
Strassenbord entfernt gepflanzt werden, und kein Wald-
baum (Nuss- und Kastanienbäume inbegriffen) näher 
als 5 Meter. Für die Spaliere, kurzstämmigen Bäume und 
Sträucher beträgt die vorgeschriebene Distanz 2 Meter.

Art. 196 Abs. 3 / Natürliche Strassenentwässerung
Der vom Verkehrsweg weggeräumte Schnee muss eben-
falls vom Nachbargrundstück aufgenommen werden.

Die Einwohnergemeinde Zermatt dankt der Bevölkerung 
für die Zusammenarbeit und das Verständnis.

Wenn Sträucher und Bäume im Garten 
über die Grundstücksgrenze in den öf-
fentlichen Verkehrsraum hinausragen, 
entstehen daraus verschiedene Probleme.

Es ist ratsam, regelmässig

Sträucher und Äste entlang

von Strassen zu schneiden.


